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[image: ]Warum der Förderverein?
	Zweck Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung der Jugendabteilung der SpVg.Hilden 05/06.


	Diese Zielsetzung und Zweck des Fördervereins wird insbesondere durch nachfolgende Maßnahmen und Aufgabenstellungen verwirklicht:
· Aufklärung und lnformationsvermittlung der Mitglieder und Öffentlichkeit über Kinder- und Jugendsport im Bereich Fußball.
· Durchführung/Beteiligung von Projekten im Bereich des Kinder- und Jugendsports i.V. mit Fußball. Konzeption und Durchführung von Vorträgen, Veranstaltungen (z.B. Fußballjugendturniere), Tagungen und geeigneten Fort- und Ausbildungsmaßnahmen.
· Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Körperschaften, Verbänden, Organisationen sowie öffentlich-rechtlichen Trägern auf dem Gebiet des Kinder- und Jugendsports.
· Bereitstellung von Sachmitteln und Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke der Fußball-Jugendabteilung der begünstigten Körperschaft Sp.-Vg. Hilden 05/06 e.V..
· Ideelle und bei Bedarf auch materielle Unterstützung zur Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke auf dem Gebiet des Kinder- und Jugendsports. Hierzu zählen auch Unterstützungen von Jugendfreizeiten und Saisonabschlussmaßnahmen einzelner Jugendmannschaften.

	
Diese Ziele und dieser Zweck dienen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz.
Kinder- und Jugendsport und Kinder- und Jugendarbeit in Sportvereinen, die einem „Träger der freien  Jugendhilfe“ untergliedert sind, ist laut o.g. Gesetz Jugendhilfe.
Die Jugendfußballabteilung der Sp.-Vg. Hilden 05/06 e.V. untersteht dem Fußballverband Niederrhein, der als Fachverband der Sportjugend NRW im Landessportbund NRW als Träger der freien Jugendhilfe unterstellt ist. Die Jugendabteilungen der untergliederten Vereine sind somit in der Jugendhilfe tätig, somit auch die Jugendabteilung der Sp.-Vg. Hilden 05/06 e.V.
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der zu fördernden Jugendabteilung der Sp.-Vg. Hilden 05/06 e.V. (Übungsleiter und Jugendverwaltung) sind anerkannte Mitarbeiter der Jugendhilfe. Erkennbar ist es dadurch, dass diese Mitarbeiter die vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport NRW anerkannte Bundesjugendleiterkarte (juleica) besitzen können. Die“ juleica“ kann nur von ehrenamtlichen  Mitarbeitern der Jugendhilfe beantragt werden. Dies wird durch die öffentlichen oder freien Träger der Jugendhilfe im Antragsverfahren ausführlich geprüft. Diese Prüfung ist für die Jugendabteilung der Sportvereinigung Hilden 05/06 e.V. im Jahr 2012 positiv erfolgt.

Für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke sollen geeignete Mittel durch Beiträge/Umlagen, Spenden, Zuschüsse und sonstige Zuwendungen eingesetzt werden.




Wer kann Mitglied werden?
Mitglied kann jede natürliche und juristische Person und jede Personenvereinigung werden, die bereit ist, Ziele und Satzungszwecke des Fördervereins nachhaltig zu fördern.
Fördermitglieder sind Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Fördervereins betätigen, jedoch die Ziele und auch den Zweck des Vereins in geeigneter Weise fördern und unterstützen, somit auch ggf. eine aktive Beteiligung an Maßnahmen und Veranstaltungen der Fußball-Jugendabteilung der Sp.-Vg. Hilden 05/06. wahrnehmen.
Die Mitgliedschaft ist somit nicht nur für finanzielle Förderer, sondern auch für anpackende Förderer gedacht.
Also, 
„Ohne Moos nix los“ 

„Viele Hände machen Arbeit leicht“
Was kostet es?

Das Finanzamt Hilden hat den Förderverein am 22.02.2013 als gemeinnützig zur Förderung der Jugendhilfe und des Sports anerkannt.
Zuwendungsbescheinigungen (Spendenquittungen) können somit für Mitgliedsbeiträge und Spenden ausgestellt werden.
Bei der Gründungsversammlung wurden als Jahresmitgliedsbeiträge für Privatpersonen mindestens 20,- € und für Gewerbetreibende mindestens 200,- € festgelegt. Freiwillig kann vom Mitglied ein höherer Beitrag festgelegt werden.
Zusätzlich kann im Aufnahmeantrag die Summe für eine einmalige Spende eingetragen werden, die dann auch über die Bank eingezogen wird.
Mitgliedsbeiträge und Spenden können nur bargeldlos durch Bankeinzug oder Überweisung übermittelt werden.

Spendenquittungen werden ab einer Summe von 200,- € automatisch ausgestellt. Bei Summen unter 200,- € nur auf Anforderung.
Wo bekomme ich Informationen, einen Aufnahmeantrag usw.?
Anträge und Infos können in der Geschäftsstelle des Jugendvorstands der Sp.-Vg. Hilden 05/06 am Weidenweg empfangen werden, bzw. Anträge können dort abgegeben werden. Auch jederzeit per E-Mail unter fvhilden0506@freenet.de und auf der Homepage des Fördervereins. 
http://fvhilden0506.webnode.com/ Und natürlich unter der offiziellen Postanschrift des Fördervereins.
Postanschrift:
Verein zur Förderung der Fußball-
Jugendabteilung bei der Sp.-Vg. Hilden 05/06 e.V.
Postfach 32 01         
40748 Langenfeld
1.Vorsitzender
Ralf Tschaschler

Der Förderverein ist eingetragen: Amtsgericht Düsseldorf VR 10775
Finanzamt Hilden; Steuer-Nr: 135/5792/4669
Bankverbindung des Fördervereins:
IBAN: DE26334500000034336271
BIC: WELADED1VEL
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
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